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 DStR-Vorschau 

Die voraussichtlichen Themen in DStR 6/2019: 

 Änderungen im Investmentsteuerrecht durch das „Jahres- 
steuergesetz 2018“ (UStAVermG) 

 Der neue Realteilungserlass ist da! 
 Die unternehmensverbundene Familienstiftung als Trägerin  

von Sondervermögen verschiedener Stifter – Anwendung  
der Steuerklasse I 

 Verwässerungsschutz bei Managementbeteiligungen  
 Der hochschulspezifische Nachhaltigkeitskodex (HS-DNK) 
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Umsatzsteuer bei gemeinnützigen 
Organisationen: Risiken minimieren!  
Das Gemeinnützigkeitsrecht hält in der 
Umsatzsteuer keine persönlichen Steuer- 
befreiungen parat. Gerade für Non- 

Profit-Organisationen (NPO) gibt es zwar einige Steuerbegünstigungen, die 
jedoch auf den Charakter der einzelnen Umsätze abstellen. Hier liegt das 
Problem in der Praxis. Für ein rechtssicheres Handeln müssen Sie vieles 
kennen: neue Verwaltungsanweisungen, Rechtsprechung, nationales UStG 
und europäisches Recht (MwStSystRL). Unser Experte verschafft Ihnen den 
Überblick über bekannte Problemfelder sowie Lösungsansätze zur Risiko- 
minimierung. 

Jetzt anmelden: „Umsatzsteuer bei gemeinnützigen Organisationen“ 
am 28. März 2019 in Mannheim. 

Weitere Infos und Buchung unter www.beck-seminare.de/0334. 
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